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NACHTRAG ZU DEN STATUTEN 
 

Ersatz 

Art. 2 - Zweck 
4 Der Verein ist Mitglied des Aarg. Kantonalgesangverein (AKG), des Dachverbands der Chöre im 

Kanton Aargau und der Schweizerischen Chorvereinigung (SCV). 

 

Neu in 

Art. 12 - Organe 
4 Die Organe des Vereins sind: 

   g) Datenschutzbeauftragter. 

 

Neu 

Art. 17i – Aufgaben und Kompetenzen des Datenschutzbeauftragten 
1 Der Datenschutzbeauftragte unterrichtet und berät den Vereinsvorstand, überwacht die Einhaltung des 

Datenschutzgesetzes (DSG) und anderer Datenschutzvorschriften und ist darüber hinaus auch für die 
Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden der zuständige Ansprechpartner. 

2 Art. 37 Abs. 1 des DSG stellt klar, dass der Datenschutzbeauftragte ordnungsgemäss und frühzeitig in 
alle mit dem Schutz personenbezogener Daten zusammenhängenden Fragen eingebunden werden 
muss.  

Der Vorstand muss den Datenschutzbeauftragten nach Art. 38 Abs. 2 DSG unterstützen und die 
erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stellen.  

Weitere Aufgaben des Datenschutzbeauftragten sind in Art. 37 bis Art. 39 DSG geregelt. 

 

 

 

 

 Der neue « Art. 2: Zweck, § 4 » ersetzt den alten « Art. 2: Zweck, § 4 » vom 28. Juni 2021. 

 Neu in «Art. 12 - Organe, § 4 Die Organe des Vereins sind:» ist « § g) » eingefügt. 
 Neu ist « Art. 17i - Aufgaben und Kompetenzen des Datenschutzbeauftragten». 

 

Dieser Nachtrag zu den Statuten wurden an der Generalversammlung vom 23. Januar 2024 
angenommen und tritt in Kraft. 

Buchs, den 23. Januar 2024 

Im Namen des Männerchor Buchs AG 

 

 

Hubert Keller      Urs Lapostolle 

Präsident      Kassier    


